
 

 
Jahresbericht 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren  

liebe Mitglieder der Genossenschaft Alterswohnen Luppmenpark 

 

Gerne berichte ich aus dem Genossenschaftsjahr 2018 zu folgenden Themen: 

1. Tätigkeiten 

2. Stand der Umsetzung der Ziele für 2018 

3. Vorstand 

4. Statistik / Mitgliederwerbung / Finanzen 

5. Ausblick und Ziele für 2019 

 

1. Tätigkeiten 

Ein anscheinend ereignisloses Jahr geht seinem Ende entgegen….dies könnte der erste Ein-

druck auf das verflossene Jahr sein. Wir sind jedoch in unserer langwierigen Arbeit ein we-

sentliches Stück weitergekommen, ist der für das weitere Vorgehen doch alles entscheidende 

Gestaltungsplan von den zuständigen Behörden, mit Ausnahme einiger eher unbedeutenden 

Anpassungen, genehmigt worden. Es ist beabsichtigt, nach Ausführung der verlangten Anpas-

sungen durch die Baubehörde Hittnau, den Gestaltungsplan ab März 2019 bei der Gemeinde-

verwaltung zur Einsichtnahme durch die Bevölkerung auflegen zu lassen. Für die Gemeinde-

versammlung im Juni 2019 sollte der angepasste Gestaltungsplan zur Genehmigungs-Abstim-

mung bereit sein. Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Verantwort-

lichkeit für die Erstellung des Gestaltungsplans und die Durchführung des Genehmigungsver-

fahrens bis zum Abschluss bei der Eigentümerin des Luppmenpark, also bei der Gemeinde 

Hittnau, angesiedelt ist. Nach der erhofften Genehmigung durch die Stimmberechtigten von 

Hittnau muss der Gestaltungsplan noch durch den Regierungsrat des Kantons Zürich geneh-

migt werden. Wir hoffen sehr, dass bis Ende 2019 der Gestaltungsplan, von allen zuständigen 

Instanzen ohne weitere Einwände akzeptiert, vorliegen wird.   



Der Vorstand hat sich selbstverständlich über das anschliessende weitere Vorgehen auch seine 

Gedanken gemacht. In der mit den Delegierten des Gemeinderats verabschiedeten Projektpla-

nung ist vorgesehen, in einer sehr frühen Phase die Eigentumsverhältnisse zu klären. Die er-

klärte Absicht der Gemeindevertreter ist eine Eigentumsübertragung des ganzen Areals inkl. 

Liegenschaften an die Genossenschaft GAL, mit Ausnahme des Riegelhauses. Die damit ver-

bundenen Rechte und Pflichten jeder Partei müssten noch im Detail ausgearbeitet werden. 

Dass in der Gemeinde auch andere Vorschläge als die beabsichtigte Eigentumsübertragung 

durch Stimmbürger geäussert werden, ist legitim, was uns jedoch auch zwingt, weitere Vari-

anten zur Nutzung des Geländes zu erarbeiten. Keine Variante bringt jedoch nur Vorteile oder 

nur Nachteile, sodass eine Stärken/Schwächen-Analyse bereits in Arbeit ist. Nachdem der ent-

sprechende Entscheid für sehr lange Bestand hat, müssen wirklich alle Tatsachen in die Ent-

scheidungsfindung miteinbezogen werden und von einer gewissen Kurzsichtigkeit, vor allem 

bezogen auf finanzielle Resultate, Abstand genommen werden!  

In Vorbereitung weiterer, zukünftiger Herausforderungen im Rahmen unserer Projektumset-

zung haben weitere 12 Sitzungen, und zwar mit dem Bauamt und unserem Architekten sowie 

Evaluierungsgespräche betr. Bauberater, Rechtsvertreter der Wohnbaugenossenschaft Win-

terthur, Bankenvertreter, mit Teilnahme eines Teils des Vorstandes, stattgefunden. Ebenfalls 

führten wir auch diverse Gespräche mit Mitgliedern unserer Genossenschaft, dies im Sinne 

einer Meinungsbildung.  

 

2. Stand der Umsetzung der Ziele für 2018 

In unserer Zielsetzung für das Jahr 2018 haben wir uns eher zurückhaltend gezeigt, im Wissen 

darum, dass bei gesetzmässigem Einbezug von Verwaltungen kein Zeitdruck ausgeübt werden 

kann. Der Fertigstellung des Gestaltungsplans galt das Hauptaugenmerk und wir können mit 

Genugtuung festhalten, dass dieser, wie unter Punkt 1 Tätigkeiten näher umschrieben, grund-

sätzlich steht. Das zweite Ziel, die Vertragsvorbereitung des Landübertrags ist wohl in Bear-

beitung, kann jedoch, wie schon erwähnt, noch nicht als ausgereift den Stimmbürgern vorge-

legt werden.   

 

3. Vorstand  

Der Gesamtvorstand hat sich im Berichtsjahr 2018 zu 10 Sitzungen getroffen, sowie ein Aus-

schuss des Vorstands zu 5 Sitzungen mit den Delegierten des Gemeinderats. Die weiteren  

12 Sitzungen mit diversen Gesprächspartnern sind bereits unter dem Titel Tätigkeiten erwähnt 

worden.  



Nach der anlässlich der Generalversammlung vom 22. März 2018 erfolgten Neuwahl von Bert 

Brauer in den Vorstand haben wir uns selbstverständlich auch über die sogenannte Ämterver-

teilung mit den dazu gehörenden Verantwortlichkeiten eingehend unterhalten. Diese Zustän-

digkeiten sollen Ihnen ja auch bekannt sein. In Anbetracht des jetzigen Stands der Dinge ist 

es jedoch unsers Erachtens nicht zielführend, bereits jetzt Zuständigkeiten zu definieren, was 

aber zu gegebenem Zeitpunkt zwingend erfolgen wird! 

 

4. Statistik / Mitgliederentwicklung / Finanzielle Kennzahlen 

Per 31. Dezember 2018 können wir folgende Zahlen präsentieren: 

 Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter: 104 

 Neue Genossenschafter per 2018: 1 

 Austritte: (5 Personen, wovon 2 Todesfälle, Austritt per 31.12.18, Auszahlung im Ja-
nuar 2019) 

 Einbezahltes Genossenschaftskapital: Fr. 210‘000.00 

 Wert eines Genossenschaftsscheins: Fr. 470.00 

 Verlust im Berichtsjahr: 1‘275.05 

 Eigenkapital: 197‘404.95 

Die detaillierten Zahlen mit Rechenschaftsbericht für den Finanzbereich, als auch die Kommen-

tare zu den weiter aufgeführten Bereichen, werden wir selbstverständlich anlässlich unserer 

nächsten Generalversammlung im Jahre 2019 präsentieren und auch entsprechende Fragen 

beantworten!  

 

5. Ausblick und Ziele 

Wir erwarten im neuen Jahr das Vorliegen eines genehmigten Gestaltungsplans der uns er-

möglicht, die weiteren notwendigen Schritte zur Umsetzung unseres Genossenschaftsziels in 

die Wege zu leiten. 

Als Zielsetzung für das Jahr 2019 wollen wir folgend Aufgaben an die Hand nehmen und die 

uns vorgegebene Zielsetzung erreichen: 

 Bereinigter Gestaltungsplan liegt zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung vom 

Juni 2019 vor 

 Eigentumsübertragungs-Vertrag zwischen der GAL und der Gemeinde ist im Detail aus-

gearbeitet und vorlagebereit für eine Abstimmung 



 Nach Genehmigung des Gestaltungsplans und der Eigentumsübertragung Erarbeiten 

eines Strategie- und Machbarkeitplans (Möglichkeiten und Ausmass der Bebauung nach 

Vorliegen der entsprechenden rechtsverbindlichen Grundlagen) 

 Die Mitgliederwerbung wird reaktiviert 

Die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Zielformulierungen ist offenkundig und diese kön-

nen deshalb nur erreicht werden, wenn externe Vorgaben, die von der GAL nicht beeinflusst 

werden können, auch erreicht sind. 

 

6. Schlusswort 

Auch in diesem Jahresrückblick ist es mir ein ehrliches Bedürfnis, Ihnen liebe Genossenschaf-

terinnen und Genossenschafter, für Ihre Treue und Ihren Glauben an das Gelingen unseres 

Vorhabens zu danken. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, dass der Vorstand die 

ganze Arbeit und den damit verbundenen Aufwand nur im Sinne und Interesse der Einwohner 

von Hittnau auf sich nimmt, um damit ein lang pendentes Ziel für das Wohnen im Alter zu 

erreichen. Ohne Ihre Unterstützung wäre jedoch auch dieser Versuch, den Gedanken der 

Spörri-Stiftung umzusetzen, zum Scheitern verurteilt! Die gute Zusammenarbeit mit der Ge-

meindebehörde und das Vorliegen des Gestaltungsplans stimmen uns jedoch für das Jahr 2019 

in dem Sinne sehr optimistisch, dass wir weitere wesentliche und entscheidende Schritte Rich-

tung Realisierung unserer Ziele erreichen können. Allerdings brauchen wir nach wie vor Ihre 

Unterstützung, wofür wir Ihnen herzlich danken! 

Grossen Dank für ihre Arbeit möchte ich auch Theres und meinen Kollegen vom Vorstand 

aussprechen, die für die Umsetzung unserer Zielsetzung einen grossen zeitlichen Aufwand 

opfern und nach wie vor voll hinter unserem Projekt stehen.  

Gleichzeitig danke ich auch den Vertretern der Gemeindebehörde, welche die Interessen aller 

Einwohner von Hittnau vertreten, für die konstruktive Zusammenarbeit. Es ist uns allen be-

wusst, dass nur eine gegenseitige Wertschätzung und offene Zusammenarbeit zum verdienten 

Erfolg führen kann! 

 

 

Bruno Schiess, Präsident der GAL 

Hittnau, im Februar 2019   


